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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.03.1994

Norm

ZPO §46

Rechtssatz

Dem Kläger sind bei sukzessiven Urteilen gegenüber mehreren als Solidarschuldner in Anspruch genommene Beklagte

im Versäumungsurteil gegen den ersten vorerst nur die anteiligen Kosten zuzusprechen. Die Entscheidung über die

restlichen Kosten ist den Endentscheidungen gegenüber den anderen Beklagten vorzubehalten.
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